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1. Vorwort 

Die europäische Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD – Energy 
Performance of Buildings Directive) fordert in Artikel 9 die periodische Inspektion von 
Lüftungs- und Klimaanlagen. Eine derartige Inspektion ist in Deutschland bisher noch nicht 
definiert. Der Fachbverband Gebäude-Klima e. V. schlägt deshalb mit diesem STATUS-
REPORT ein Verfahren für die Umsetzung in Deutschland vor. 
 

Artikel 9: Inspektion von Klimaanlagen 

Zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen 
treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um die regelmäßige Inspektion 
von Klimaanlagen mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW zu gewährleisten. 

Diese Inspektion umfasst eine Prüfung des Wirkungsgrads der Anlage und der Anlagendi-
mensionierung im Verhältnis zum Kühlbedarf des Gebäudes. Die Nutzer erhalten geeigne-
te Ratschläge für mögliche Verbesserungen oder für den Austausch der Klimaanlage und 
für Alternativlösungen. 


